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RU 486:

Befreiungspille?
Überlegungen zu RU 486

n IRMI VOGLMAYR

Die derzeit geführte Diskussion um die
Abtreibungspille RU 486 führt uns
Frauen „aufs neue an die alten Orte
und in die vorgefertigten Begriffe der
Politik“.

Gleichzeitig ist diese „alle Jahre wieder
— Abtreibungsfrage“ ein Zeichen dafür,
daß es weder ‚Freiräume‘ noch ‚Hand-
lungsspielräume‘ gibt, die uns von den
‚Herrschenden‘ ein für alle mal ‚zuges-
tanden‘ werden.

Dennoch: Voreilig, der Entwed-
er-Oder-Logik verhaftet, fordern Frauen
gerade dann und weil Kirche und an-
dere LebensschützerInnen gegen die Ab-
treibungspille ‚RU 486‘ antreten und
der „Hoechst“-Konzern aus Furcht vor
einem Produktboykott diese nicht her-
ausrücken will, RU 486 im Namen des
‚Selbstbestimmungsrechts der Frau‘.

Der Ruf nach der Pille, — „wer dage-
gen ist, ist gegen die Fristenlösung“
(Dohnal) erfolgt vor dem Hintergrund
von Vermutungen (noch existieren kein-
erlei Forschungsergebnisse über
Langzeitwirkungen) und nicht ge-
führten inhaltlichen Auseinandersetzun-
gen.

Argumente und Erfahrungen rund um
RU 486 sind geprägt durch ein Zurück-
fallen hinter Frauenbewegung und femi-
nistische Theorie. Nach wie vor als
‚reine‘ Abtreibungsfrage diskutiert, er-
folgt ein Jubelschrei über das Experi-
mentierfeld Frau, werden Gen- und Re-
protechnologien, Gebärverbot und Ge-
bärgebot nicht nur nicht mitgedacht,
sondern auch thematisch in keinen Re-

produktionskontext gebracht (beziehe
mich auf diverse Flugblätter und Veran-
staltungen). Und last but not least as-
soziiere ich die neue „Befreiungspille“
(Emma) mit der alten Anti-Babypille
dahingehend, daß diese, ebenfalls einst
als ‚Befreiungspille‘ verkauft, heute nur
noch Kotzanfälle bewirkt und jede
pflichtbewußte Gynäkologin zur ‚Ge-
fahrenunterschrift‘ drängt, wenn Frau
Raucherin, Pillenschluckerin und über
dreißig Jahre alt ist. Wenn frau dem
ÖVP-Gesundheitssprecher Rasinger
Glauben schenken darf, wird diese
Pille, die er „als eine Revolution in der
Frauenheilkunde“ begreift, weil sie bei
Kaiserschnitt, Brustkrebs, Zyklusstörun-
gen etc. einsetzbar ist, nicht ewig vom
Markt ferngehalten werden, nicht zulet-
zt weil auch „Schering“ ein ähnliches
Präparat in Vorbereitung hat. Und, so
meine Vermutung, sind genau aus die-
sem Grund viele ‚eigentliche‘ Abtrei-
bungsgegner (Leodolter, Uni-Klinik
usw.) pro RU 486, für die dann der rela-
tiv kleine Abtreibungsmarkt in Kauf
genommen werden muß.

Ein Segen für die Frauen?
Angesichts der neuen technischen
Möglichkeiten steigt der individuelle
Verantwortungsdruck auf die einzelne
Frau. Über Ultraschall wird der Fötus
im Mutterleib sichtbar und scheinbar
als Subjekt dingfest gemacht. Nicht nur
der durch die Bildtechnik personal-
isierte Fötus, auch die Handhabung der
Pille — frau vollzieht nun aktiv ihre Ab-
treibung — gehen unter gegebenen ge-
sellschaftlichen Voraussetzungen wohl
eher im Konzept des Psychostreß als im

Konzept der Verantwortung und des
Kontrollrechts seitens der Frau auf.

Denn der Rückgriff auf rationale,
kalkulierte Lebensplanung — „wenn
eine Frau nein sagt, dann meint sie
nein, auch wenn sie ungeplant sch-
wanger wird, und wenn sie ja sagt,
meint sie ja“, Irmgard Schultz’ Beto-
nung des „Selbstbestimmungsrechts als
Recht auf bewußte Entscheidungen der
Frauen“ geht nicht unbedingt für alle
Frauen in dieser Glattheit auf.

Hinter der selbstbestimmten Lebenspla-
nung der Frau verbergen sich nur, al-
lzuoft ohnehin schon widersprüchlich,
innerlich zerissene Bedürfnisse, die, ge-
sellschaftlich überformt, letztlich doch
nur Wahlmöglichkeiten zulassen, die
näher oder ferner stehen, mehr Lust
und weniger Last produzieren.

Und von der anderen Seite herkom-
mend, welchem Begriff von Freiheit
sitzen wir auf, wenn wir ohne geringste
Lust auf Kinder, wählen können
zwischen Narkose und Nicht-Narkose,
Blutungen und hoffentlich Nicht-Blutun-
gen?

Zum
Selbstbestimmungsrecht
Angesichts solcher und ähnlicher
Fragestellungen, nicht zuletzt im Zusam-
menhang mit den ‚neuen‘ Gebärtech-
niken, wird der alte Selbstbestimmungs-
begriff herausgefordert, verteidigt bis
radikal in Frage gestellt.

Weder Abtreibung noch ein Kind kriegen
sind in sich Akte der Selbstbestimmung.
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Es geht vielmehr darum, die Entschei-
dung für den Abbruch oder das Austra-
gen (einer ungewollt) eingetretenen Sch-
wangerschaft ohne Fremdbestimmung tr-
effen zu können“ (Renate Sadrozinski).
Dem wäre hinzuzufügen, daß Fristenlö-
sung, möglicherweise die Abtrei-
bungspille und ein weiterer Ausbau der
sattsam bekannten, längst überfälligen
Forderungen lediglich Voraussetzungen
dafür sind.

Eine konkrete Handlung innerhalb der in-
dividuellen Lebensplanung von Frauen ist
nicht per se selbstbestimmt, „allein schon
dadurch, daß sie privat begründbar ist
oder auf individuelle Bedürfnisse oder
Zwangslagen eines weiblichen ‚Selbst‘
zurückgeführt werden kann. Erst im
Zusammenhang mit den gesamtge-
sellschaftlichen Entscheidungsräumen
von Frauen und der Stärkung feminis-
tischer Gesellschaftsperspektiven kann sie
sich als ’‚selbstbestimmt’ erweisen.

Soweit Ute Annecke in der Verteidi-
gung des Begriffes.

Komplizierter wird die Debatte, wenn
sich Feministinnen mit ihrer Forderung
nach Selbstbestimmung implizit — wer
mehr reproduktive Autonomie fordert,
fordert letztlich auch mehr Staat (M.
Mies) — und/oder explizit durch das
‚Selbstbestimmungsrecht der Frau in
der Verfassung‘ eigentlich an — und
nicht mehr gegen — den Staat wenden.
Begründung: „Wo positive Rechte for-
muliert werden, können sie auch
eingeklagt werden — wenn wir
mächtig genug sind.“

Selbstbestimmung nicht länger verstan-

den  a l s  Z i e l  de r  Abscha f fung
frauendiskriminierender Gesetze, son-
dern als Schaffung neuer Gesetze? Woll-
ten wir nicht ursprünglich eine freie Ab-
treibung und nicht eine neue Gesetzge-
bung darüber? Der mittlerweile infla-
tionäre Gebrauch des Selbstbestim-
mungsrechts geht so in einer Summe
von Selbstbestimmungen auf, in der die
einen abtreiben wollen und die anderen
müssen, in der sich die einen auf kün-
stliche Befruchtung einlassen und die
anderen rigoros jeden Kinderwunsch
ablehnen. Vor lauter individuellen Selb-
stbestimmungsrechten, die sich auf je
verschiedene Lebensinteressen bezie-
hen, konkurrieren und gegenseitig ver-
letzen, gelangen wir dann, wie Susan
Zimmermann aufgezeigt hat, zur
Notwendigkeit einer regulierenden
überindividuellen Instanz, die der bürg-
erliche Staat repräsentiert.

Die zwingende Logik dieses individualis-
tischen Selbstbestimmungsrechtes führt
nicht nur zu mehr Staat, sondern bein-
haltet auch ein Moment von Gewalt, Ag-
gressivität und Unterwerfung des An-
deren. Anders ausgedrückt: Ein Indivi-
duum kann sich erst durch Fremdbes-
timmung über andere selbstbestimmt
konstituieren.

Egozentrische weiße
Frauenbewegung
Den Begriff der Selbstbestimmung aus
dem Individuellen, Privaten lösen und
mit gesellschaftlicher Verantwortung
auffüllen (Anna D. Brückmann).
Thürmer-Rohr spricht in diesem Sinne
von einer Spaltung von individuellem
und sozialem Verhalten in unserem
Denken und konstatiert eine interesse-
narme Haltung der Frauen zur Welt
und in ihrem Verhältnis zu anderen,
fremden Frauen.

Wird feministische Gesellschaftskritik
abgelöst durch unser Pochen auf indivi-
dualistisches Selbstbestimmungs-Glück?
Im gegenwärtigen Selbstbestimmungs-
taumel wurde ebenfalls der spezifische
Zusammenhang zwischen der Abtrei-
bungspille RU 486 und der „Dritten
Welt“ ignoriert. „The abortion-pill (...)
is a blessing for women in the third
world“ (Beaulieu, RU-Erfinder), weil
RU 486 ohne die dort kaum anzutref-
fende medizinische Infrastruktur
angewendet werden kann.
„Wemos“ weisen aber  in  ihrer

Broschüre zwar ungeachtet der Ge-
bärverbot -  und Zwangss ter i l -
isierungsproblematik immanent darauf
hin, daß RU gerade wegen der fehlen-
den medizinischen Einrichtungen
(durch starke Blutungen) vorerst kein
Segen für die „Drittwelt“- Frauen sein
kann.

Bevölkerungspolitische Aspekte greifen
auch im österreichischen Flüchtlings-
lager Traiskirchen. Abtreibungen bzw.
Freigabe zu Adoptionen, weil in vielen
Fällen die Drei-Monats-Frist bereits
überschritten, werden „eher gefördert“
oder umgekehrt: „Es wird nicht ge-
fördert, daß Ausländerinnen Kinder
kriegen“ (L. Weinbauer, Amb. f. Sch-
wangerschaftshilfe).

Diese Gebär-Tatsachen lassen sich nicht
durch ranggereihte Forderungen wie
bessere Beratung für ausländische
Frauen, versehen mit dem Recht auf Ab-
treibung, aus der Welt schaffen; ob-
gleich nicht jede Abtreibung mit einer
‚Zwangsabtreibung‘ gleichgesetzt wer-
den kann und darf.

RU 486 als neue Wahlmöglichkeit für
Frauen, als materielles Mehr an Selb-
stbestimmung und Eigenverantwor-
tung? Möglich. Beim Stand der Dinge:
weder ja noch nein, weder für Frauen
in den Metropolen noch an der Pe-
ripherie, weil Erkenntnisse den Vermu-
tungen und Qualität noch allemal der
Quantität vorzuziehen sind.
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Seit wann sind Sie denn plötzlich für die RU

486?

http://contextxxi.org/_irmi-voglmayr_.html
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